 
AGBR-Ausschuss „Gleichstellung“ 
 
Der Ausschuss verständigt sich über folgende Arbeitsweise 
 
- Von den Mitgliedern des Ausschusses wird eine regelmäßige und aktive Mitarbeit erwartet. 
- Der Ausschuss trifft sich einmal jährlich im Herbst.

- Für die Vorbereitung und den Ablauf der Sitzungen gelten folgende Gepflogenheiten: 
 
· Die Sitzungen werden vom Sprecherkreis in Abstimmung mit dem gastgebenden Zentrum einberufen. Die Einladung soll den Mitgliedern in der Regel spätestens 4 Wochen vor der Sitzung vorliegen. 
 
· Ein Mitglied des Sprecherkreises leitet die Sitzung. Alternativ können die Teilnehmenden der Sitzung mehrheitlich eine Person zur Sitzungsleitung benennen.  
 
· Zu Beginn der Sitzung ist über die vorgeschlagene Tagesordnung, sowie über Anträge auf Änderung oder Ergänzung derselben abzustimmen. 
 
· Jede Person, die einen Vorschlag zur Tagesordnung gemacht hat, soll zu diesem von ihr selbst eingebrachten Beratungsgegenstand eine Einführung geben. 

· Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Teilnehmenden gefasst. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen, das Ergebnis wird im Protokoll festgehalten.
 
· Die Sitzungsleitung führt eine Rednerliste. Das Wort wird grundsätzlich in der Reihenfolge der Meldungen erteilt. 

· Handys sind während der Sitzung nach Möglichkeit auf lautlos gestellt werden.    

· Bei einer Online-Teilnahme an der Sitzung sind die Teilnehmenden angehalten ihre Kameras einzuschalten, wenn sie Redebeiträge leisten.

· Von jeder Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Protokollführung obliegt dem Ausschussmitglied, bei dem die letzte Sitzung stattfand. Das Protokoll muss mindestens den Wortlaut der Beschlussanträge und das jeweilige Abstimmungsergebnis enthalten. Das Protokoll soll die Diskussionen und Berichte zusammenfassen. Das Protokoll soll möglichst 2 Wochen nach der Sitzung vorliegen und in der darauffolgenden Sitzung genehmigt werden. 
 
Wahl des Sprecherkreises:
Der Sprecherkreis wird alle vier Jahre, in der Herbstsitzung nach den Betriebsratswahlen, neu gewählt. Er sollte mindestens aus drei Personen bestehen.

Hamburg, November 2025




